
21. Wismarer Hafentage 08.06-10.06.2012 
Ausschreibung zum Drachenbootrennen, Seehafen Wismar Pokal 

 
 Ausrichter :                  Organisationsteam der Wismarer Hafentage  
 

               Austragungsort :           Seehafen Wismar 
 
Austragungszeit:          09. Juni  2012 ca. 12.45 -17.00 Uhr  
                                       Entladen der Boote ab 11. 30 Uhr  Anlegesteg Hafenamt im Seehafen 
 
Teamleiter - Bespr.:    09.06.12 12.00 Uhr am Anlegesteg, Parkplatz Hafenamt ( Kopenhagenerstr.) 
 
 Rennstrecke:     Im Seehafen von Wismar,  200 Meter   

 
Aufenthaltshaltsbereich  der Teams :  Teamlager  Nähe Speicher Seehafen 

 
 Start:      Aus dem Stand 

 
Anzahl der Bahnen:   2  
 
Personen im Boot:       max.20  Paddler + Trommler, Steuermann wird  gestellt, eigene  
                                      Steuerleute können eingesetzt werden 
 
Team- 
Besetzung :                  Mindestens 16 Paddler davon 4 Frauen 
 
Preise/ Siegerehrung:  1-3 Platz Pokale + Urkunden + Sachpreise, Siegerehrung ca. 17.15 Uhr Bühne  
                                       Alter Hafen                                        

     
Rennregeln:                  Es gelten die Deutschen bzw. die Rennregeln des EDBF 
 
Boote:      Europäisches- Standard-Drachenboot erste Generation 
 
Paddel:      Entsprechend der EDBF- Regeln 
 
Startgebühr:                 Vereine 100,00 €, Firmen 150,00 € je Mannschaft. 
 
Teilnahme: Teilnahmeberechtigt sind nur Teams, die bis 25.05.2012, das Anmeldeformular 

einschließlich der Unterschrift zu nachfolgender Belehrung an Herrn Wolfgang 
Steder, Seenadelweg 12, 18107 Elmenhorst, Tel. 0381/719074, 0170/3647676, Fax. 
0381/2079064 übergeben. 

 Die Startgebühr ist am 09. 06.12 um 12.00 Uhr bei W. Steder bei der 
Teamleiterbesprechung zu entrichten. 

  
Belehrung: Den Anweisungen des Organisationsteams, sowie deren Beauftragten ist  zur 

eigenen Sicherheit unbedingt und uneingeschränkt Folge zu leisten 
 Alle Teilnehmer nehmen an der Veranstaltung auf eigene Gefahr hin teil. 
 Der Ausrichter, freiwillige Helfer und Offizielle werden mit der Unterschrift der 

verbindlichen Anmeldung von jeglicher Haftung befreit 
 Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er 100 m in leichter Kleidung 

schwimmen kann. 
Der Meldende verpflichtet sich, diese gleichzeitige Sicherheitsbelehrung   jedem 
Teilnehmer vor der Veranstaltung zugänglich zu machen und darauf             
hinzuweisen. 


